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Absenkung der  
Einkünftegrenze 
bald Geschichte

Landesregierung 
macht Geld locker

Für Beihilfe und die Besoldungsgruppe A 5 bis A 7



Editorial

<

das Jahr hat erst angefangen 
und wir konnten bei der Bei
hilfe einen ersten Erfolg erzie
len. In einem sehr konstrukti
ven Gespräch mit der Spitze 
des Finanzministeriums ist es 
uns gelungen die Absenkung 
der Einkünftegrenze für die 
Beihilfe von Ehegatten oder 
Lebenspartnern von 18 000 
Euro auf 10 000 Euro wieder 
rückwirkend auf den 1. Januar 
2013 rückgängig zu machen. 
Zum 1. Januar 2021 wird diese 
Einkünftegrenze dann auf 
20 000 Euro angehoben, so
dass wir zusammen mit Bay
ern die höchste Einkünfte
grenze bundesweit in dieser 
Sache vorweisen können. Für 
diesen Erfolg bedanke ich 
mich bei den Grünen, insbe
sondere bei unserer Finanzmi
nisterin Edith Sitzmann, aber 
natürlich auch bei der CDU 
und den Fraktionen, die die 
Gesetzesänderung des Lan
desbeamtengesetzes eben
falls unterstützen. 

In diesem Änderungsgesetz 
wird auch die Überführung der 
Besoldungsgruppen A 5 nach 
A 6 und A 6 nach A 7 geregelt 
werden, auf welche insbeson
dere die Kolleginnen und Kol
legen in der Justizverwaltung, 
aber auch in der Steuerverwal
tung schon lange warten. 
Nach erfolgter Anhebung wer
den wir noch einmal rechnen 
müssen, ob die Besoldung in 
A 6, insbesondere aufgrund er
höhter Krankenversicherungs
beiträge bei Einstellung ab 
2013, dann verfassungskon
form ist. Die Wohnkosten in 
den größeren Städten schnel
len in Windeseile nach oben. 
Zwischen 2010 und 2019 ha
ben sich beispielsweise die 
Preise für Wohneigentum in 
Stuttgart verdoppelt! In nur 
neun Jahren! Der Mittelwert 
stieg von 3 100 Euro auf 6 262 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Der BBW: 
Einer für alle.
Was ist der BBW?
Im BBW sind 50 Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes und
des privaten Dienstleistungssektors unter einem Dach vereint.
Der BBW ist parteipolitisch unabhängig und hat mehr als 140.000 Mitglieder. 

Wen vertritt der BBW?
Der BBW ist die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Beamtinnen und
Beamte im Landesdienst und in der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg.
Gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften vertritt der BBW aber auch
Tarifbeschäftigte.

Was macht der BBW?
Der BBW setzt sich gezielt für die Rechte und Interessen von Beamten,
Versorgungsempfängern und Tarifbeschäftigten ein – zum Beispiel dafür, dass
alle gleichermaßen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.
Deshalb stehen wir im ständigen Dialog mit der Landesregierung und sind in
Politik und Öffentlichkeit präsent.

Welche Ziele verfolgt der BBW?
Ein wichtiges Ziel des BBW ist, die öffentliche Verwaltung für eine moderne
Gesellschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzungen dafür sind unter 
anderem eine leistungsstarke Verwaltung, ein modernes Dienstrecht, der Erhalt
der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, eine leistungsbezogene
Verwaltung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein funktionierendes Gesund-
heitsmanagement. 

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . E-Mail bbw@bbw.dbb.de 
Mehr Informationen: www.bbw.dbb.de
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Editorial

Kai Rosenberger, 
BBW-Vorsitzender

Euro pro Quadratmeter. Die höchste 
Wertsteigerung erfolgte im Norden der 
Stadt mit knapp 125 Prozent. Günstig ist 
in Stuttgart gar nichts mehr. Die nied-
rigsten Quadratmeterpreise 2019 liegen 
zwischen 4 233 und 4 716 Euro. Der 
Grund: hohe Nachfrage bei viel zu gerin-
gem Angebot. Wie soll sich bei diesen 
Beträgen ein Tarifbeschäftigter oder ein 
Beamter noch leisten können, hier 
Wohneigentum zu erwerben? Dies ist 
nahezu ausgeschlossen. 

In der neuen Wohngeldtabelle wurde 
erstmals die Mietstufe 7 eingeführt. Sie 
gilt nur für Tübingen (Stadt) und ver-
deutlicht, dass hier die Wohnkosten 
noch einmal höher liegen als in Stutt-
gart oder den übrigen Gemeinden von 
Baden-Württemberg. Eine verfassungs-
konforme Besoldung mit eingehalte-
nem Abstandsgebot (zum sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimum aber 
auch zwischen den einzelnen Besol-
dungsgruppen!) bleibt deshalb auch das 
oberste Ziel des BBW. 

Vor wenigen Monaten äußerte sich der 
Rechtswissenschaftler Prof. (em.) Dr. Dr. 
h. c. Ulrich Battis sehr treffend zur Ali-
mentation: „Im Rahmen der Verpflich-
tung zur amtsangemessenen Alimenta-
tion hat der Gesetzgeber die Attraktivi-
tät des Beamtenverhältnisses für über-
durchschnittlich qualifizierte Kräfte, das 
Ansehen des Amtes in der Gesellschaft, 
die vom Amtsinhaber geforderte Aus-
bildung und seine Beanspruchung zu 
berücksichtigen.“ Diese zutreffende Er-
läuterung zur Alimentation muss hin 
und wieder explizit benannt und und 
vor allem den Politikern ins Gedächtnis 
gerufen werden.

Im letzten Editorial schrieb ich noch: 
„Seehofer will den Vorschlag des Beam-
tenbunds aufgreifen und prüfen, ob 
eine generelle Meldepflicht für Gewalt-
delikte gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst sinnvoll ist.“ Am 21. Januar 
hat Seehofer bei einem Gespräch mit 
der dbb Spitze angekündigt, dass sein 
Haus den dbb Vorschlag aufgegriffen 
habe und eine zentrale Stelle schaffe, 
die zuständig sei für Gewalttaten gegen 

Amtspersonen. Denkbar sei eine Art 
Ombuds- oder Beauftragtenstelle.

Grundsätzlich freut es mich, wenn gute 
Vorschläge des dbb in dieser Geschwin-
digkeit aufgegriffen und umgesetzt 
werden. Allerdings sollten diese Vor-
schläge dann nicht nur rudimentär um-
gesetzt werden. In Baden-Württemberg 
werden zwar polizeiliche Kriminalstatis-
tiken geführt, in welchen Straftaten ge-
gen Polizisten und auch gegen andere 
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst er-
fasst werden, doch lautet unsere Forde-
rung ja gerade, dass eben nicht nur aus-
schließlich Straftaten oder Opfer von 
Straftaten statistisch erfasst werden. 
Wir wollen den Blick gerne auch auf 
Vorfälle unterhalb der Straftatengrenze 
ausweiten, weil hier für vieles die Ursa-
chen liegen. Beleidigungen, die nicht 
angezeigt werden, Respektlosigkeit, 
verbale Attacken, Cybermobbing und 
andere Formen der Aggressivität dürfen 
ebenso nicht geduldet werden, unter-
fallen aber derzeit noch keinerlei Statis-
tik. Auch hier müsste jedes Vergehen 
durch den Dienstherrn zur Anzeige ge-
bracht werden, und natürlich muss die 
Justiz auch personell in die Lage ver-
setzt werden, diesen Anzeigen dann 
auch nachzugehen. Das ist unsere For-
derung, um der zunehmenden Verro-
hung der Gesellschaft und deren Aus-
wirkungen auf den öffentlichen Dienst 
und seine Beschäftigten wirkungsvoll 
entgegenzuwirken.
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Beihilfe für Ehegatten und Lebenspartner

Die Absenkung der Einkünftegrenze ist 
bald Geschichte
Die Absenkung der Einkünftegrenze für beihilfeberechtigte Ehegatten und 
Lebenspartner ist bald Geschichte. Sie soll mit Wirkung zum 1. Januar 2021 
auf 20 000 Euro angehoben werden. Für die Jahre davor soll wieder die bis 
31. Dezember 2012 geltende Einkünftegrenze von 18 000 Euro wirksam 
werden. 

Ein entsprechender Ände-
rungsentwurf des Landesbe-
amtengesetzes soll nach Infor-
mationen des BBW in diesen 
Tagen in die Ressortanhörung 
gehen.

Für den Änderungsentwurf 
verantwortlich zeichnet das  
Finanzministerium. Für die ge-
plante Anhebung der Einkünf-
tegrenze auf 20 000 Euro ha-
ben sich insbesondere die  
Grünen eingesetzt.

Was lange währt, wird endlich 
gut, kommentiert BBW-Chef 
Kai Rosenberger die geplante 
Änderung des Landesbeamten-
gesetzes, die neben der Bei-
hilfeangelegenheit auch die 
Überleitung der Besoldungs-
gruppe A 5 nach A 6 und A 6 
nach A 7 beinhaltet. Für wirk-

same Verbesserungen der un-
teren Besoldungsgruppen so-
wie die Rücknahme der zum  
1. Januar 2013 auf 10 000 Euro 
abgesenkten maßgeblichen 
Einkünftegrenze hatte sich der 
BBW – Beamtenbund Tarifuni-
on in den zurückliegenden Jah-
ren immer wieder eingesetzt. 
Dass das Land jetzt bei der 
Festlegung der Einkünftegren-
ze für den betroffenen Perso-
nenkreis über die Forderung 
des BBW hinausgehe, wisse 
man zu schätzen, sagte der 
BBW-Vorsitzende am 12. Feb-
ruar 2020 im Gespräch mit Fi-
nanzministerin Edith Sitzmann 
und Ministerialdirektor Jörg 
Krauss, dem Amtschef des  
Finanzministeriums.

Ministerialdirektor Krauss und 
weitere führende Vertreter sei-

nes Hauses erläuterten BBW-
Chef Rosenberger und seinem 
Stellvertreter Joachim Lauten-
sack die geplanten Änderungen 
im Landesbeamtengesetz, 
schwerpunktmäßig den Inhalt 
des Änderungsentwurfs zur 
Korrektur der abgesenkten Ein-
künftegrenze samt dazugehöri-
gem Zeitplan. Demnach soll 
rückwirkend zum 1. Januar 
2013 die alte Einkünftegrenze 
von 18 000 Euro wieder greifen 
und zum 1. Januar 2021 um 
2 000 Euro auf 20 000 Euro an-
gehoben werden. Der BBW hat-
te rückwirkend zum 1. Januar 
2013 die Wiedereinführung der 
Einkünftegrenze von 18 000 
Euro gefordert samt einer Dy-
namisierung, die sich an der 
Entwicklung der Renten orien-
tiert. Die BBW-Forderung nach 
Dynamisierung berücksichtigt 

das Finanzministerium in sei-
nem Änderungsentwurf durch 
die Erhöhung der Einkünfte-
grenze um 2 000 Euro auf 
20 000 Euro. Ministerialdirektor 
Krauss sagte den Vertretern des 
Beamtenbundes zu, dass dieser 
Betrag in bestimmten Zeiträu-
men überprüft werden soll.

Beim Finanzministerium geht 
man davon aus, dass das Kabi-
nett die entsprechende Geset-
zesänderung im Herbst ab-
schließend beraten kann.  
Geprüft wird, ob mittels Vor-
griffregelung das Landesamt 
für Besoldung und Versorgung 
(LBV) in die Lage versetzt wer-
den kann, die vorliegenden 
rund 400 Widersprüche wegen 
versagter Beihilfeleistungen 
aufgrund der abgesenkten Ein-
künftegrenze bereits vor In-
krafttreten des Gesetzes zu be-
scheiden. Entsprechend der 
beihilferechtlichen Verjäh-
rungsregelung in § 17 Beihilfe-
verordnung gilt grundsätzlich, 
dass im Jahr 2020 noch beihil-
fefähige Aufwendungen aus 
dem Jahr 2018 geltend ge-
macht werden können.

Mit der Rücknahme der abge-
senkten Einkünftegrenze für 
beihilfeberechtigte Ehegatten 
und Lebenspartner kommt das 
Land nicht nur einer Forderung 
des BBW nach. Bereits im Früh-
jahr 2017 wurde diese Forde-
rung durch die Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg gestützt. 
Ein Jahr später hat das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) 
mit Urteil vom 28. März 2019 
das Land verpflichtet, in einem 
Fall die Absenkung der Einkünf-
tegrenze zurückzunehmen. 
Dem kommt das Land jetzt mit 
der eingeleiteten Änderung 
des Landesbeamtengesetzes 
nach. 
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 < Gespräch, auch zum Thema „Absenkung der Einkünftegrenze für beihilfeberechtigte Ehegatten“, im Finanzminis-
terium: Ministerialdirektor Jörg Krauss; stellvertretender BBW-Vorsitzender Joachim Lautensack; Finanzministerin 
Edith Sitzmann; BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger (von links).
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Spitzen des Staats-, Innen- und Finanzministeriums und des BBW trafen sich zum 
Kamingespräch

Im Fokus: das Landesreisekostengesetz 
und die Beihilfe
Die Novellierung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) ist ins Stocken geraten.  
Es hakt im Wesentlichen am Kilometergeld.

Ist der Satz für die Wegstre-
ckenentschädigung noch zeit-
gemäß? Wer bekommt 25 Cent 
Wegstreckenentschädigung 
wofür und wer soll 35 Cent er-
halten? Welche Rolle spielt die 
Nutzung des Kraftfahrzeugs 
„bei erheblichem dienstlichen 
Interesse“ oder allen übrigen 
Dienstfahrten? Darüber kön-
nen sich die Koalitionäre offen-
sichtlich nicht einigen. Und so 
liegt der Gesetzentwurf zur 
Novellierung des Landesreise-
kostenrechts auf Eis, seit über 
zwei Jahren. 

Grund genug für BBW-Chef Kai 
Rosenberger und seinen Stell-
vertreter Joachim Lautensack, 
die anstehende Novellierung 
des Landesreisekostenrechts 
beim Kamingespräch am 13. 
Februar 2020 zu thematisieren 
und eine schnelle Novelle des 
Gesetzes einzufordern. Gespro-
chen hat man auch über den 
Änderungsentwurf zum Lan-

desbeamtengesetz, der unter 
anderem die Änderung der Ein-
künftegrenze für beihilfebe-
rechtigte Ehegatten und Le-
benspartner beinhaltet.

Die Kamingespräche finden in 
regelmäßigen Abständen statt. 
Sinn und Zweck ist der Aus-
tausch über anstehende und 
beabsichtigte Neuregelungen, 
die den öffentlichen Dienst und 
seine Beschäftigten betreffen. 
Gesprächspartner sind die 
Amtschefs des Staatsministeri-
ums, des Innen- und Finanzmi-
nisteriums und Spitzenvertre-
ter des BBW. Auf Arbeitsebene 
will man im Dialog Lösungsan-
sätze erarbeiten, die für beide 
Seiten akzeptabel sind.    

Das Gesprächsklima ist in die-
sem Arbeitskreis in der Regel 
gut. So war es auch bei der 
jüngsten Sitzung im Februar 
2020. Viel Verständnis gab es 
für die BBW-Forderung, end-

lich die Novelle des Landesrei-
sekostengesetzes auf den Weg 
zu bringen. 

Es sei höchste Zeit, den geän-
derten Rahmenbedingungen 
im Reiseverkehr Rechnung zu 

tragen, sagt BBW-Chef Rosen-
berger und fügt ergänzend hin-
zu: „Die Beschäftigten haben 
ein Anrecht darauf, dass bei 
Dienstreisen die Erstattung der 
Kosten zeitgemäß und vor al-
lem auch kostendeckend ist.“  

Landesreisekostengesetz – schnelle Einigung angemahnt 

Novelle hakt am Kilometergeld für Radfahrer 
Wie viel Geld soll der Dienst-
herr baden-württembergi-
schen Beamtinnen und Beam-
ten erstatten, wenn sie eine 
Dienstreise mit dem Auto an-
treten, und wie viel, wenn sie 
mit dem Fahrrad unterwegs 
sind? Weil sich die Koalitions-
partner nicht einigen können, 
scheitert an dieser Frage seit 
zwei Jahren eine Änderung 
des Landesreisekostengeset-
zes.

Die Grünen plädieren zur Ver-
einfachung des Verwaltungs-
aufwands für zwei Kilometer-
geldsätze (bisher gibt es fünf): 
35 Cent pro Kilometer für 
Fahrten mit dem Auto bei er-
heblichem dienstlichen Inter-
esse und 25 Cent für die übri-
gen Fahrten, unabhängig da-
von ob diese mit dem Auto, 
dem Motorrad, dem Fahrrad 
oder E-Bike zurückgelegt wer-
den. Das passt der CDU nicht. 

Dort argumentiert man, das 
Kilometergeld für Autofahr-
ten müsse kostendeckend 
sein, was bei 25 Cent pro Kilo-
meter noch nicht der Fall sei. 
Außerdem sollte es eine Diffe-
renz zwischen dem Kilome-
tergeldsatz für das Fahrrad,  
E-Bike und dem Auto geben. 

Die Folge: Die Novelle des 
LPVG liegt auf Eis. „Ein Un-
ding“, sagt BBW-Chef Kai Ro-

senberger. Er ist überzeugt, 
dass das Kilometergeld für 
Dienstreisen mit dem Fahrrad 
– egal ob dieses bei 25 Cent 
oder mehr angesiedelt wird – 
bezogen auf die Gesamtkos-
ten für den Dienstreiseverkehr 
kaum ins Gewicht fällt und 
appelliert an die Koalitionäre: 
„Einigt euch bitte endlich. Die 
Betroffenen warten schon viel 
zu lange auf eine angemesse-
ne Kostenerstattung.“  
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 < Trafen sich zum Kamingespräch im Staatsministerium: Ministerialdiri-
gent Reinhard Klee, Leiter der Abteilung 1 im Innenministerium (beim 
Kamingespräch in Vertretung von Ministerialdirektor Andreas Schütze); 
Ministerialdirektor Jörg Krauss, Amtschef des Innenministeriums; Staats-
sekretär Florian Stegmann, Amtschef des Staatsministeriums; BBW-Vize 
Joachim Lautensack; BBW-Chef Kai Rosenberger; BBW-Geschäftsführer 
Peter Ludwig (von rechts)
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ARGE-Justiz gemeinsam mit BBW-Vorsitzendem beim Justizminister

Im Fokus: Wochenarbeitszeit, Beihilfe 
und Verbesserungen für Justizbereich 
Justizminister Guido Wolf sieht derzeit keine realistische Chance für eine 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im 
Land. Das erklärte er auf Nachfrage von BBW-Chef Kai Rosenberger im 
Rahmen des Gedankenaustauschs zwischen Spitzenvertretern des Ministe-
riums für Justiz und Europa, dem BBW-Vorsitzenden und der BBW-Arbeits-
gemeinschaft Justiz (ARGE-Justiz).

Es ist inzwischen gute Traditi-
on, dass sich Spitzenvertreter 
des Justizministeriums und die 
Spitzen der Justizverbände im 
BBW unter Leitung des BBW-
Vorsitzenden in regelmäßigen 
Abständen zu einem Gedan-
kenaustausch treffen. Gefragt 
ist hier der konstruktive Dialog, 
durchaus gewünscht sind aber 
auch kritische Anmerkungen.

Beides zeichnete das diesjähri-
ge Treffen am 20. Februar im 
Justizministerium aus. Schwer-
punktmäßig ging es um die Be-
schäftigten im Justizbereich 
und die entsprechenden Anlie-
gen der Justizverbände im 
BBW. Die Interessen aller öf-
fentlich Beschäftigten in den 
Mittelpunkt zu rücken, war der 
Part von BBW-Vorsitzenden Kai 
Rosenberger.

Die Verschlechterungen der 
Beihilfe zurückzunehmen, die 
mit dem Haushaltsbegleitge-
setz 2013/2014 in Kraft getre-
ten sind, ist eine seit Jahren 
wiederkehrende Forderung des 
BBW. Zu diesen Verschlechte-
rungen zählt auch die Absen-
kung der Einkünftegrenze für 
beihilfeberechtigte Ehegatten 
und Lebenspartner von 18 000 
auf 10 000 Euro, die demnächst 
durch eine Änderung des Lan-
desbeamtengesetzes zurück-
genommen und von 2021 an 
auf 20 000 Euro angehoben 
werden soll.     

Minister Wolf sprach in diesem 
Zusammenhang von einer er-

freulichen Entwicklung. Jetzt 
sei Bewegung in die Angele-
genheit gekommen. 

Auch BBW-Chef Rosenberger 
bewertete dies positiv. Zu-
gleich erinnerte er aber auch 
daran, dass die BBW-Forderun-
gen nach Rücknahme der Ab-
senkung der Beihilfe für seit 
dem Jahr 2013 neu eingestellte 
Beamtinnen und Beamte und 
nach Abschaffung der Kosten-
dämpfungspauschale nach wie 
vor Bestand hätten. Um Unter-
stützung in dieser Angelegen-
heit werbend, wandte sich  
Rosenberger an Minister Wolf 
und führte aus, dass beispiels-
weise ein Verzicht auf die Kos-
tendämpfungspauschale den 
Landeshaushalt lediglich mit 
44 Millionen Euro jährlich be-
lasten würde, gegenüber den 
betroffenen Beschäftigten 
aber ein nicht zu unterschät-
zendes Signal der Wertschät-
zung darstellen würde. Das 
habe man in vielen anderen 
Bundesländern offenbar be-
reits erkannt. Denn immer 
mehr Länder wagten die Ab-
schaffung der Kostendämp-
fungspauschale. 

Der BBW – Beamtenbund 
Tarif union organisiert unter 
seinem Dach sechs Verbände 
aus dem Bereich der Justiz in 
Baden-Württemberg. Der 
Bund der Strafvollzugsbe-
diensteten (BSBD), der Bund 
Deutscher Rechtspfleger 
(BDR), die Deutsche Justizge-
werkschaft (DJG), der Deut-

sche Gerichtsvollzieherbund 
(DGVB), der Württembergi-
sche Notarverein (WNV), der 
Bund Technischer Bediensteter 
(BTBkomba) und der Deutsche 
Amtsanwaltsverein (DAAV) 
haben zusammen rund 7 000 
Mitglieder und vertreten die 
gewerkschaftlichen Interessen 
fast aller Beschäftigungs- und 
Berufsgruppen der Justiz in 
Baden-Württemberg.

Zum Gedankenaustausch im 
Februar 2020 hat Justizminister 
Wolf Spitzenvertreter dieser 
Verbände und BBW-Chef Ro-
senberger empfangen, gemein-
sam mit Ministerialdirektor  
Elmar Steinbacher, dem Amts-
chef des Ministeriums für Jus-
tiz und Europa, den Abteilungs-
leitern Dr. Beate Linkenheil und 
Martin Finckh und dem Haus-
haltsbeauftragten der Abtei-
lung I, Dr. Andreas Holzwarth. 
Der BBW war unter Leitung des 
BBW-Vorsitzenden Kai Rosen-
berger, der in Begleitung des 
BBW-Geschäftsführers Peter 
Ludwig gekommen war, durch 
Alexander Schmid und Michael 
Schwarz (beide BSBD), Timo 
Haußer und Thomas Schunger 
(beide BDR), Reinhard Roschka 
(DGVB), Jan Arnold und Sieg-
fried Keßler (beide WNV), Dr. 
Wolf Zitzmann und Michael 
Gunkel (beide BTBkomba) und 
Helmut Schäfer (DAAV) vertre-
ten. Der Vorsitzende der DJG, 
Reinhard Ringwald, konnte 
aufgrund anderer dringender 
Verpflichtungen den Termin 
nicht wahrnehmen.

Das Gespräch, das Minister 
Wolf eröffnete, verlief in sehr 
freundlicher Atmosphäre, ob-
wohl es immer wieder kritische 
Nachfragen und Anmerkungen 
durch die Gesprächsteilnehmer 
gab. Beide Seiten hatten sich 
schon zu Beginn der Unterre-
dung „Offenheit und Klarheit“ 
zugesagt. Offenheit und Klar-
heit prägten dann auch das ge-
samte Gespräch. BBW-Chef  
Rosenberger hob hervor, dass 
die Verbindungen des BBW 
und seiner Verbände zum Mi-
nisterium der Justiz und für Eu-
ropa bereits unter seinen Vor-
gängern von besonderer, pro-
duktiver und positiver Natur 
gewesen seien. 

Minister Wolf betonte, er sei 
sich bewusst, dass die zusätzli-
chen Stellen im Bereich der 
Justiz mitsamt dem anderen 
Erreichten nur ein Zwischener-
gebnis sein könne und der 
Nachholbedarf in allen Teilen 
der Justiz damit noch längst 
nicht gedeckt sei. Dies sei ihm 
trotz der unbestrittenen Erfol-
ge, die im Doppelhaushalt 
2020/2021 für den Bereich der 
Justiz zu verzeichnen seien, 
wichtig zu sagen. Es sei aber 
schon bemerkenswert, dass 
mehr als 1 000 Neustellen für 
die Gesamtjustiz, zahlreiche 
Stellenhebungs- und Beförde-
rungsrunden, die intensiv be-
triebenen Programme zur Ent-
fristung von Arbeitsverträgen 
im Tarifbereich auch ein Zei-
chen für eine deutlich verän-
derte Wahrnehmung der Justiz 
in den verantwortlichen politi-
schen Kreisen sei. Sein Haus 
habe, oft in enger Abstim-
mung mit den Verbänden des 
BBW, konsequent dafür gewor-
ben, der Justiz als elementa-
rem Teil der inneren Sicherheit 
in Baden-Württemberg den ihr 
zustehenden Stellenwert zu 
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verleihen. Auf zukünftige wei-
tere politische Schwerpunkte 
von BBW-Chef Rosenberger 
angesprochen, bilanzierte Mi-
nister Wolf, dass er insbeson-
dere den Servicebereich und 
den Justizvollzug noch in be-
sonderer Weise als unterstüt-
zungs- und ausbaubedürftig 
einschätze. Gerade für den 
Service- und Unterstützungs-
bereich gelte, dass „nicht nur 
Häuptlinge, sondern auch der 
Arbeitsbereich der Servicekräf-
te, der bisher noch zu kurz ge-
kommen sei, in den Fokus ge-
nommen werden müsse“. Der 
Servicebereich stelle eine offe-
ne Flanke dar, so Minister Wolf. 
Dies fand einhellige Zustim-
mung bei den Vertretern des 
BBW, da dies auch ein zentra-
les Anliegen der Fachgewerk-
schaft DJG ist.

Punkt für Punkt wurden dann 
die zuvor durch die einzelnen 
Fachverbände eingereichten 
verschiedenen Fragen offen 
und lösungsbezogen diskutiert. 
Mehrfach wurde deutlich, so 
auch bei den durch den Vorsit-
zenden des DAAV, Helmut 
Schäfer, reklamierten Stellen-
hebungen für die Amtsanwäl-
te, dass das Justizministerium 
zwar entsprechende Haus-
haltseingaben gemacht hatte, 
diese durch das Finanzministe-
rium im Rahmen der Prüfung 

der beantragten Einzelpunkte 
der Ressorts aber teilweise 
nicht berücksichtigt worden 
sind. Das betraf auch Hebungs-
anträge für Amtsanwälte nach 
A 13 und A 14. „Wir sehen hier 
den Bedarf und bleiben an die-
ser berechtigten Forderung der 
Amtsanwälte im Rahmen zu-
künftiger Haushaltsaufstellun-
gen dran“, versprach Minister 
Wolf dem Vorsitzenden des 
DAAV, Helmut Schäfer. Einer 
sogenannten Strukturzulage 
für die Amtsanwälte gab Mi-
nister Wolf aber derzeit keine 
Chance. 

Zu den Forderungen der Ge-
werkschaft BTBkomba, den 
„Meistern im Justizvollzug“ 
deutlich verbesserte Rahmen-
bedingungen und am Ende fak-
tisch eine Laufbahn des geho-
benen Dienstes zuzuordnen, 
teilte Ministerialdirektor Stein-
bacher mit, dass sich das Minis-
terium bewusst sei, welch 
wichtigen Beitrag die angelei-
tete Gefangenenarbeit und da-
mit die Arbeit der Werkmeister 
im Justizvollzug darstelle. Da-
her habe man auch in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche 
Verbesserungen vorgenom-
men, die den Werkmeistern 
Vorteile gebracht haben. Vor-
teile wie zum Beispiel die Ver-
dopplung der Meisterzulage, 
die Erhöhung der Anwärter-

sonderzuschläge um 15 Pro-
zent, die zukünftige Gewäh-
rung der Freien Heilfürsorge als 
einzigem Bereich neben dem 
uniformierten Vollzugsdienst, 
die Beibehaltung der besonde-
ren Altersgrenze von 62 Jahren 
ohne Schicht- und Wechsel-
dienst leisten zu müssen und 
nun auch die Einführung der 
Besoldungsgruppe A 10 für vie-
le stellvertretende Werkdienst-
leiter. 

Der Vorsitzende des WNV, Jan 
Arnold, machte zusammen mit 
seinem Vorstandsmitglied 
Siegfried Keßler deutlich, dass 
Nachwehen des Umstrukturie-
rungsprozesses im Rahmen der 
Notariats- und Grundbuch-
amtsreform festzustellen sei-
en. Nachlass- und Betreuungs-
gerichte seien stark belastet 
und nicht selten fühlten sich 
Mitarbeiter wie die sprichwört-
lich ausgepresste Zitrone. 

Minister Wolf stellte fest, dass 
die Reformen zwar das Ziel ha-
ben, dass am Ende alles besser 
wird. Derzeit gehe es aber eher 
noch darum, auf das alte Ni-
veau zurückzukehren, um dann 
schrittweise positive Entwick-
lungen hin zu echten Verbesse-
rungen zu erzielen.

Frau Dr. Linkenheil ergänzte, 
dass sich die Personalknapp-

heit durch den künftigen 
Zweitstandort der Hochschule 
für Rechtspflege in Ulm ent-
schärfen werde. Allerdings 
werde dies noch Zeit bean-
spruchen. Unumwunden 
räumte Frau Dr. Linkenheil ein, 
dass es derzeit noch einige 
Schwerpunktgerichte gebe, an 
denen notwendiges Personal 
fehle. Sie sage aber zu, dass 
das Ministerium jede notwen-
dige und erforderliche Rücken-
deckung gebe, die die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
benötigen, falls sie unter 
Druck gerieten. 

Ministerialdirektor Steinbacher 
ergänzte, dass 20 Prozent Ver-
fahrenszuwachs bei den 
Grundbuchämtern, 50 fehlen-
de Rechtspfleger und auch die 
sich zunehmend schwieriger 
gestaltenden Verfahren, zum 
Beispiel in Betreuungssachen, 
die Situation zusätzlich ver-
schärft hätten.

Nach fast zwei Stunden endete 
ein hochintensives Gespräch 
und beide Seiten trennten sich 
mit dem festen Vorsatz, für 
den Justizbereich gemeinsam 
weitere Schritte hin zu einer 
positiven Entwicklung zu un-
ternehmen und sich auch künf-
tig regelmäßig auf Spitzenebe-
ne auszutauschen. 
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 < Trafen sich zum Arbeitsgespräch mit Justizminister Guido Wolf im Justizministerium: Alexander Schmid (Landesvorsitzender BSBD); Reinhard Roschka 
(DGVB); Helmut Schäfer (Landesvorsitzender DAAV); Timo Haußer (Landesvorsitzender BDR); Thomas Schummer (BDR); Justizminister Guido Wolf; BBW-
Vorsitzender Kai Rosenberger; Jan Arnold (Landesvorsitzender WNV); Ministerialdirektor Steinbacher; Siegried Keßler (WNV); Wolf Zitzmann (Landesvor-
sitzender BTBkomba); Michael Gunkel (BTBkomba); Michael Schwarz (BSBD) (von links)

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

7

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | März 2020



Auf ein Wort
Nach Hamburg haben nun 
auch Brandenburg, Bremen, 
Thüringen und ganz aktuell 
Berlin das sogenannte Ham-
burger Modell für freiwillig ge-
setzlich krankenversicherte 
Beamtinnen und Beamte in 
Form einer pauschalen Beihil-
fe eingeführt. Gegen die Ein-
führung dieses Hamburger 
Modells bestehen allerdings 
schwerwiegende verfassungs-
rechtliche Bedenken, da es für 
die pauschale Beihilfe in Form 
von Arbeitgeberanteilen zur 
Krankenversicherung keinerlei 
Rechtsgrundlage im SGB V 
gibt. Auch aus diesem Grund 
sehen wir die Ausweitung 
über andere Bundesländer mit 
großer Sorge und wir haben 
mit großem Interesse den Be-
richt der wissenschaftlichen 

Kommission für ein modernes 
Vergütungssystem (KOMV) er-
wartet und gelesen. In dem 
mehr als 200 Seiten umfas-
senden Bericht beleuchtet die 
Honorarkommission unter an-
derem die Frage, ob das deut-
sche Gesundheitssystem in 
der Vergütung ambulant-ärzt-
licher Leistungen überhaupt 
zwei unterschiedliche Systeme 
(gesetzliche und private Kran-
kenversicherungen) für ver-
gleichbare, wenn nicht sogar 
größtenteils identische medi-
zinische Leistungen benötigt 
und welche Wirkungen von 
dieser Dualität ausgehen. Dar-
auf aufbauend definiert die 
KMOV dann die Ziele für ein 
modernes Vergütungssystem 
und legt unter Abwägung der 
jeweiligen Vor- und Nachteile 

Reformempfehlungen vor, mit 
denen die bisherige Systema-
tik im Hinblick auf die Anfor-
derungen an ein modernes 
Vergütungssystem weiterent-
wickelt werden kann. Der Er-
gebnisbericht, der am 28. Ja-
nuar Gesundheitsminister 
Spahn überreicht worden ist, 
kommt zum Schluss, dass eine 
partielle Harmonisierung der 
ambulanten ärztlichen Vergü-
tungssystematiken für GKV- 
und PKV-Versicherte sinnvoll 
sei. Hier solle jedoch nur die 
Definition der ärztlichen Leis-
tungen und die relative Kos-
tenbewertung angeglichen 
beziehungsweise harmonisiert 
werden. Die Preise hingegen 
sollen weiterhin getrennt für 
GKV und PKV vereinbart wer-
den. Die KOMV empfiehlt also 

ausdrücklich keine gemeinsa-
me Honorarforderung mit ein-
heitlichen Preisen. Erhebliche 
Synergieeffekte seien allein 
deshalb langfristig zu erwar-
ten, da dann nicht mehr zwei 
Leistungsverzeichnisse und 
Kostenkalkulationen separat 
gepflegt werden müssten. 
Jens Spahn dankte der KOMV 
und wollte prüfen, ob und wie 
mit diesen Vorschlägen umge-
gangen werden soll. Für uns 
als BBW ist der Ergebnisbe-
richt ein wichtiges Signal, dass 
selbst die eingesetzten Exper-
ten, die sich intensiv mit der 
Thematik unseres dualen Ge-
sundheitssystems auseinan-
dergesetzt haben, sich nicht 
für eine Bürgerversicherung 
aussprechen.

Kai Rosenberger

Niedrigere Krankenkassenbeiträge durch Einheitsversicherung? 

BBW: Zweifel sind angebracht
Eine neue Studie heizt die Debatte um gesetzlich und privat Krankenversicherte erneut an. 

Die Grünen, allen voran auch 
der baden-württembergische 
Landeschef Oliver Hildenbrand, 
sind überzeugte Verfechter ei-
ner Bürgerversicherung. Die 
jüngste Studie der Bertels-
mann-Stiftung zum Thema 
Krankenversicherung stützt 
ihre Position. BBW-Chef Kai Ro-
senberger hingegen ist über-
zeugt: Die angebliche Ersparnis 
durch Überführung der privat 
Versicherten in die gesetzliche 
Krankenversicherung ginge voll 
zulasten der ärztlichen Versor-
gung. Entsprechend äußerte 
sich auch Florian Reuther, der 
Direktor des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung 
(PKV). 

Laut Bertelsmann-Studie könn-
ten die Krankenkassenbeiträge 
in der GKV gesenkt werden, 
wenn auch die Privatversicher-
ten in die gesetzliche Kranken-

versicherung einzahlen wür-
den. PKV-Direktor Reuther wi-
derspricht. Er bezeichnet die 

Bertelsmann-Studie als „Re-
chenexempel im luftleeren 
Raum“. Die angebliche Erspar-

nis von 145 Euro im Jahr ginge 
voll zulasten der ärztlichen 
Versorgung. Denn was die Ver-
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sicherten sparen, werde den 
Arztpraxen genommen. Die 
145-Euro-Illusion von Bertels-
mann beruhe darauf, dass der 
PKV-Mehrumsatz für die Ärzte 
ersatzlos wegfiele. Damit gin-
gen jeder Arztpraxis in 
Deutschland im Schnitt über 
54 000 Euro pro Jahr verloren – 
wodurch sich die Wartezeiten 
und die Versorgungsqualität 
für alle Patienten drastisch ver-
schlechtern würden.

Die vermeintliche Ersparnis 
laut Bertelsmann schrumpfe 
außerdem schon auf 48 Euro 
im Jahr, wenn auch nur der 
PKV-Mehrumsatz für ambulan-
te Medizin in Höhe von 6,4 Mil-
liarden Euro pro Jahr ausgegli-
chen würde.

Der tatsächliche Mehrumsatz 
der PKV sei jedoch mehr als 
doppelt so hoch, nämlich 13,2 
Milliarden Euro pro Jahr, die 
dem Gesundheitswesen zugu-
tekommen – von Krankenhäu-
sern über Hebammen bis zu 
Physiotherapeuten. Wenn also 
dem Gesundheitssystem keine 
Mittel entzogen werden sollen, 
drehe der Beitragseffekt nach 
der Bertelsmann-Rechnung so-
gar ins Minus – die gesetzlich 
Versicherten müssten drauf-
zahlen.

BBW-Chef Rosenberger argu-
mentiert ähnlich: Der Anteil der 
Privatversicherten an der Ge-
samtzahl aller Krankenversi-
cherten in Deutschland liege 
bei 10,6 Prozent. Diese 10,6 Pro-

zent, wovon die Hälfte Beamte 
seien, zahlten 23 Prozent aller 
Einnahmen des Gesundheits-
systems. Dieses Geld ermögli-
che Ärzten und Kliniken die An-
schaffung von neuesten medizi-
nischen Geräten, die privat wie 
gesetzlich Versicherten glei-
chermaßen zugute kommen. 
Alle Privatversicherten bewirk-
ten durch ihre überproportiona-
len Zahlungen in das Gesund-
heitssystem diesen so genann-
ten Mehrumsatz von mehr als 
13 Milliarden Euro. Lege man 
dieses Geld auf alle Arzt- und 
Zahnarztpraxen Deutschlands 
um, kämen auf jede Arztpraxis 
54 000 Euro. Da durch die Über-
führung der Privatversicherten 
in die Bürgerversicherung der 
Mehrumsatz wegfalle, führt 

das für Rosenberger in der Kon-
sequenz dazu, dass entweder 
die Leistungsfähigkeit des Ge-
sundheitssystems deutlich 
schlechter wird oder die Bei-
tragssätze in der GKV deutlich 
angehoben werden.

Ein aufschlussreicher Hinweis 
zum Schluss: Die Autoren der 
Bertelsmann-Studie räumen 
selbst ein, dass es sich bei ihrer 
Untersuchung „um eine rein 
rechnerische Schätzung von Fi-
nanzierungseffekten für den 
hypothetischen Fall handele, 
dass alle gegenwärtig in der 
PKV vollversicherten Personen 
in der GKV versichert wären 
und somit nicht um ein realisti-
sches, umsetzungsnahes Sze-
nario“.  

Im April findet der dbb bundesfrauenkongress statt

Beratung im Vorfeld forderte die Haupt-
versammlung der Frauenvertretung
Im Vorfeld zum dbb bundes-
frauenkongress Ende April 
2020 waren circa 300 Anträge 
der Verbände und auch acht 
Leitanträge zu beraten. Des-
halb haben sich die Mitglieder 
der Hauptversammlung der 
dbb bundesfrauenvertretung 
im Januar zur Sitzung in Berlin 
im dbb forum getroffen. Im-
merhin sind die Anträge die Ba-
sis für die in den nächsten fünf 
Jahren anstehende Arbeit der 
dbb bundesfrauenvertretung. 
In nur einem Tag musste die 
Mammutarbeit geleistet wer-
den.

Gast bei dieser Sitzung war 
Frau Dr. Catherine Kardava, Lei-
terin des Büros öffentlicher 
Dienst in Georgien. Sie nimmt 
dort eine politisch hohe Positi-
on ein, da sie in ihrer Funktion 
direkt dem Premierminister 
unterstellt ist. Sie sucht den 
Austausch mit der dbb bundes-
frauenvertretung, um etwas 
über unsere Kernthemen und 
deren Umsetzung zu erfahren. 
Schließlich hat auch sie er-

kannt, wie wichtig Netzwerke 
sind.

Obwohl es sehr viele Anträge 
waren und auch ein gewisser 
zeitlicher Druck bestand, die 
Beratung der Anträge durchzu-
bringen, gab es immer wieder 
gute Diskussionen um Inhalte, 
Absichten und Ziele, die ver-
folgt werden, sodass jede Teil-

nehmerin am Ende der Sitzung 
mit einem guten Gefühl den 
Ordner mit den Anträgen zu-
klappen konnte.

Auch die acht gut formulierten 
Leitanträge, die die brisantes-
ten Themen wie Digitalisie-
rung, zeitgemäße Personalent-
wicklung im öffentlichen 
Dienst, Vereinbarkeit von Fami-

lie, Pflege und Beruf und vieles 
mehr abdecken, wurden vom 
Gremium positiv beschieden.

Die Vorbereitungen für den 
Kongress sind nun voll im Gan-
ge. Dennoch begleitet ein klei-
ner Wermutstropfen das Gan-
ze. Helene Wildfeuer, die bishe-
rige Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung, hat mit 
dieser Sitzung ihre letzte 
Hauptversammlung geleitet. 
Sie wird sich nicht mehr zur 
Wahl stellen und die Bewerbe-
rin für ihre Nachfolge, Milanie 
Hengst, deren „Heimatver-
band“ die DSTG ist, ist schon 
gut gerüstet, diese anspruchs-
volle Arbeit weiterzuführen. 
Auch in der Geschäftsführung 
wird es Veränderungen geben, 
aber es kommt hoffentlich eine 
Durchmischung von Altbe-
währtem und neuem, frischen 
Wind! Die dbb bundesfrauen-
vertretung und ihre Hauptver-
sammlung wollen schließlich 
auch weiterhin etwas bewe-
gen. 
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 < Die Mitglieder der Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung 
haben im Januar im dbb forum rund 300 Anträge und acht Leitanträge 
beraten, über die der dbb bundesfrauenkongress im April abstimmen 
wird.
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Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes in Kraft

Eine Novelle für mehr Attraktivität und 
Familienfreundlichkeit 
Mit der Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes wurde die 
Attraktivität und Familienfreundlichkeit des Landes als „Arbeitgeber“ be-
ziehungsweise Dienstherr gestärkt, kommentiert der BBW das Änderungs-
gesetz, das Ende vergangenen Jahres vom Landtag beschlossen und seit 
Januar 2020 in vollem Umfang in Kraft ist. Bedauerlich sei jedoch, dass die 
„Mütterrente“ erneut auf der Strecke geblieben sei.

Mit der Novelle wurden auch 
Forderungen des BBW umge-
setzt: Insbesondere wurde die 
Zeit einer Teilzeitbeschäftigung 
bei der Ermittlung der Warte-
zeit für einen Versorgungs- be-
ziehungsweise einen Alters-
geldanspruch voll berücksich-
tigt. Die Mindestversorgung 
wird nun als absolute Unter-
grenze der Versorgung ge-
währt.

Bedauerlich findet man beim 
BBW allerdings, dass die Gele-
genheit zur Einführung der 
„Mütterrente“ ein weiteres 
Mal nicht genutzt wurde und 
auch die weiteren Verbesse-
rungen des RV-Leistungsver-
besserungsgesetzes, eine Ver-
längerung der Zurechnungszeit 
entsprechend der Regelung des 
§ 59 SGB VI sowie auch die 
Übernahme einer abschlags-
freien Pension mit 63 und 45 
Dienstjahren, nicht erfolgten.
Im Einzelnen kommentiert der 
BBW die jetzt in Kraft getrete-
nen Änderungen des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes 
wie folgt: 

 > Art. 1: Änderung des Landes-
beamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg zu 
Nr. 2: § 18 Abs. 1 (Entstehung 
und Berechnung des Ruhege-
halts) und zu Nr. 14: § 85  
Abs. 1 (Anspruch auf  
Altersgeld) 

Der BBW begrüßt, dass die Zeit 
einer Teilzeitbeschäftigung 
und die Elternzeit bei der Er-

mittlung der Wartezeit von 
fünf Jahren für einen Versor-
gungs- beziehungsweise Al-
tersgeldanspruch nach § 18 
Abs. 1 LBeamtVGBW bezie-
hungsweise § 85 Abs. 1 LBe-
amtVGBW voll berücksichtigt 
werden. Zeiten einer Teilzeitbe-
schäftigung wurden bislang  
lediglich anteilig, Zeiten in der 
Elternzeit überhaupt nicht be-
rücksichtigt. Damit wurde eine 
Forderung des BBW umgesetzt, 
die gegenüber dem Innen-
ministerium in der Stellung-
nahme vom 19. März 2018 und 
dem dort beigefügten BBW-
Positionspapier zu Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Bereich 
familienbedingter Auszeiten 
erhoben worden ist.

Bei der Berechnung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit wur-
den alle in § 21 Abs. 3 LBeamt-
VGBW aufgeführten Zeiten der 
im Beamtenverhältnis zurück-
gelegten Dienstzeit gleichge-
stellt. Damit wurde klarge-
stellt, dass diese Zeiten auch 
bei der erforderlichen Mindest-
dienstzeit für einen Versor-
gungsanspruch der im Beam-
tenverhältnis zurückgelegten 
Dienstzeit gleichgestellt sind. 
Der BBW begrüßt diese Maß-
nahmen als Beitrag zur Attrak-
tivitätssteigerung des öffentli-
chen Dienstes. Zudem gewin-
nen die betroffenen Beamtin-
nen und Beamten damit die  
Sicherheit, nach Erreichen der 
fünfjährigen Wartezeit, auch 
wenn sie beispielsweise antei-
lig in einer Elternzeit liegt, bei 

einem Ausscheiden wegen 
Dienstunfähigkeit nicht ohne 
Absicherung zu sein. 

 > zu Nr. 4: § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
3 (Dienstzeit im Beamtenver-
hältnis und vergleichbare Zei-
ten)

Der BBW begrüßt, dass zur 
Klarstellung der Höhe des Ver-
sorgungszuschlags bei Beurlau-
bungen gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 
3 LBeamtVGBW ein Verweis 
aufgenommen wurde. Fraglich 
erscheint es ihm jedoch nach 
wie vor, ob hier zur Herstellung 
der Rechtssicherheit eine Ver-
waltungsvorschrift als ausrei-
chend erachtet werden kann, 
oder ob nicht vielmehr eine 
Rechtsverordnung erforderlich 
wäre. Schließlich, gibt der BBW 
zu bedenken, können mit der 
Höhe des Versorgungszu-
schlags insbesondere bei Ver-
längerung von Beurlaubungen 
gegebenenfalls deutliche fi-
nanzielle Auswirkungen für die 
Betroffenen verbunden sein.

 > zu Nr. 8: § 27 Abs. 4 Satz 4  
(Mindestruhegehalt) und  
zu Nr. 19: § 102 Abs. 4 Satz 4 
(Mindestversorgung)

Dass die ursprüngliche Rege-
lung des § 27 Abs. 4 Satz 4 LBe-
amtVGBW vollständig aufge-
hoben wurde, stößt beim BBW 
uneingeschränkt auf Zustim-
mung. Schließlich entspricht 
dies einer langjährigen Forde-
rung der Organisation. Seit Jah-
ren (unter anderem mit Schrei-

ben vom 4. Juli 2018 im Anhö-
rungsverfahren eines Gesetzes 
zur Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Würt-
temberg und anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften, DS 
16/4935, S. 56) hatte der BBW 
gefordert, die Regelung des § 
27 Abs. 4 Satz 4 LBeamtVGBW 
aus europarechtlichen Grün-
den ersatzlos zu streichen. 
Nunmehr wurde die Mindest-
versorgung ohne Einschrän-
kungen als absolute Unter-
grenze gewährt. Die bisherige 
Regelung machte eine Unter-
schreitung der Mindestversor-
gung möglich. Das barg die Ge-
fahr, dass sie dem in den her-
gebrachten Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums veranker-
ten Leistungsprinzip wider-
sprach. Beispielsweise konnte 
eine verbeamtete Person in ei-
ner niedrigeren Besoldungs-
gruppe die Mindestversorgung 
erhalten, während bei einer 
verbeamteten Person in einer 
höheren Besoldungsgruppe die 
Mindestversorgung unter-
schritten wurde. 

Zur Wahrung des in den herge-
brachten Grundsätzen des Be-
rufsbeamtentums verankerten 
Leistungsprinzips und zur Stär-
kung der Attraktivität und Fa-
milienfreundlichkeit des Lan-
des als Dienstherr sowie auch 
zur Vermeidung eines eventu-
ellen Verstoßes gegen gelten-
des EU-Recht hatte der BBW 
deshalb gefordert, die Min-
destversorgung als absolute 
Untergrenze der Versorgung  
zu gewähren.

Positiv bewertet der BBW, dass 
nach Art. 2 auch betroffene Be-
amtinnen und Beamte, die sich 
zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes bereits im 
Ruhestand befinden, von den 
Änderungen bei ihrer künfti-

©
 P

ix
ab

ay

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 B
ad

en
-W

ür
tt

em
be

rg

10

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | März 2020



Evaluierung des Beurteilungswesens in der Landesverwaltung steht an

Änderungsbedarf und Anregungen für 
Verbesserungen sind gefragt
Vor fünf Jahren wurde das Be-
urteilungswesen in der Landes-
verwaltung reformiert und an 
die Erfordernisse der Recht-
sprechung angepasst. Jetzt 
steht die Evaluierung an. Der 
BBW wurde vom Ministerium 
für Inneres, Digitalisierung und 
Migration aufgefordert, im 
Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens Anregungen zu formu-
lieren und etwaigen Ände-
rungsbedarf anzumelden. 

Die Beurteilungsverordnung 
(BeurtVO) gilt seit dem 24. De-
zember 2014. Die ergänzende 
Gemeinsame Verwaltungsvor-
schrift aller Ministerien über 
die dienstliche Beurteilung der 
Beamtinnen und Beamten des 
Landes (Beurteilungsrichtlinien 

– BRL) trat am 1. Februar 2015 
in Kraft. Wesentliche Neuerun-
gen waren die Einführung ei-
nes 15-Punkte-Systems für die 
Leistungsbeurteilung und das 
Gesamturteil sowie die Einfüh-
rung von Richtwerten. Nicht 
mehr als 40 Prozent der dienst-
lichen Beurteilungen sollen im 
Bereich 10 bis 15 Punkten lie-
gen, wobei die Richtwerte im 
Einzelfall die Zuordnung des 
zutreffenden Gesamturteils 
nicht verhindern dürfen. 

Das Beurteilungssystem in der 
Landesverwaltung wird in § 51 
Landesbeamtengesetz und 
durch die Regelungen in der 
Beurteilungsverordnung sowie 
die Beurteilungsrichtlinien nor-
miert. Wesentlich geprägt wird 

es jedoch auch durch den  
praktischen Vollzug der  
Vorschriften. 

Zwischenzeitlich ist das neue 
Beurteilungssystem in allen 
Ressorts mindestens einmal im 
Rahmen einer Regelbeurtei-
lungsrunde angewandt wor-
den und es liegen hinreichende 
Erfahrungen mit dem neuen 
System vor, sodass nunmehr 
eine erste Evaluierung des neu-
en Beurteilungswesens erfol-
gen kann. 

Das neue Beurteilungssystem 
hat sich in der Praxis nach Ein-
schätzung des Innenministeri-
ums grundsätzlich bewährt. 
Auch die bisherige Rechtspre-
chung zum neuen Beurtei-

lungssystem lässt keinen 
grundlegenden Änderungsbe-
darf erkennen. Außerdem be-
treffen die Beurteilungsverord-
nung und die Beurteilungs-
richtlinien alle Ressorts glei-
chermaßen, sodass eine etwai-
ge Änderung der bestehenden 
Vorschriften nur in Abstim-
mung mit den Ressorts erfol-
gen kann und von allen Seiten 
mitgetragen werden sollte. 

Mit der Evaluierung sollen die 
bislang gesammelten Erfah-
rungen mit dem neuen Beur-
teilungssystem erhoben wer-
den. Der BBW erhält daher Ge-
legenheit zur Stellungnahme 
zu allen Gesichtspunkten des 
bestehenden Beurteilungssys-
tems.  

gen Versorgung profitieren 
und die neue Vorschrift zur 
Mindestversorgung somit auch 
für bereits im Ruhestand be-
findliche Beamtinnen und Be-
amte gilt.

 > zu Nr. 11: §§ 68, 70 (Zusam-
mentreffen von Versorgungs-
bezügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 
beziehungsweise mehrerer 
Versorgungsbezüge)

In dieser Regelung wurde das 
Zusammentreffen von mehre-
ren Versorgungsbezügen (§ 70 
LBeamtVGBW) mit Erwerbs- 
oder Erwerbsersatzeinkommen 
entsprechend der bisherigen 
Verwaltungspraxis gesetzlich 
nominiert. 

 > zu Nr. 21 a) bb): § 108 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 (Zusammentref-
fen von Versorgungsbezügen 
mit Renten)

Mit der Regelung wurde klarge-
stellt, dass sonstige Versor-
gungsleistungen, die zur Versor-

gung des Berechtigten für den 
Fall der Erwerbsminderung oder 
wegen Alters und der Hinterblie-
benen für den Fall des Todes be-
stimmt sind, nur zu berücksichti-
gen sind, sofern der Arbeitgeber 
aufgrund eines Beschäftigungs-
verhältnisses im öffentlichen 
Dienst mindestens die Hälfte 
der Beiträge oder Zuschüsse in 
dieser Höhe geleistet hat. 

Damit wurde die Rechtspre-
chung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs vom 11. Fe-
bruar 2015 (Az.: Vf. 1-VII-13) 
umgesetzt. 

 > zu § 106 Abs. 1 Satz 1 
LBeamt VGBW (sog. „Mütter-
rente“)

Der BBW bedauert, dass auch 
in der Novelle des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes die 
Einführung der sogenannten 
„Mütterrente“ nicht aufgegrif-
fen wurde. 

Seit dem 1. Juli 2014 wurden 
im Bereich der gesetzlichen 

Rentenversicherung Müttern 
beziehungsweise Vätern, deren 
Kinder vor dem 1. Januar 1992 
geboren sind, je Kind 24 Mona-
ten Kindererziehungszeit aner-
kannt („Mütterrente I“). Im Be-
amtenbereich gilt § 106 Abs. 1 
Satz 1 LBeamtVGBW. Demnach 
ist die Zeit eines Erziehungsur-
laubs für ein vor dem 1. Januar 
1992 geborenes Kind, sofern 
ein Beamtenverhältnis bereits 
während der Kindererzie-
hungszeit vor dem 1. Januar 
1992 bestand, nur bis zu dem 
Tag ruhegehaltfähig, an dem 
das Kind sechs Monate alt 
wird. Im Rentenbereich wurde 
weiter zum 1. Januar 2019 die 
„Mütterrente II“ eingeführt. Im 
Rahmen der „Mütterrente II“ 
werden die Kindererziehungs-
zeiten von Müttern und Vätern 
für Kinder, die vor dem 1. Janu-
ar 1992 geboren wurden, noch-
mals ausgedehnt. Hier wurden 
weitere sechs Monate Kinder-
erziehungszeit anerkannt, was 
einem halben Entgeltpunkt in 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung entspricht.

Die Bundesländer Bayern und 
Sachsen haben die „Mütterren-
te I“ bereits eingeführt. Bayern 
hat angekündigt, die „Mütter-
rente II“ entsprechend auf die 
Beamtenschaft zu übertragen. 
Auch der Bund hat inzwischen 
die Mütterrente umgesetzt. 
Doch Baden-Württemberg 
bleibt beim Nein zur „Mütter-
rente“ und verspielt nach An-
sicht des BBW bedauerlicher-
weise einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung der Attraktivität 
und Familienfreundlichkeit des 
Landes als Dienstherr. 

 > zu § 27 Abs. 3 Satz 1 Höhe  
des Ruhegehalts 

Der BBW-Forderung nach  
Streichung des Versorgungs-
abschlags, sofern die Beamtin 
oder der Beamte eine ruhege-
haltfähige Dienstzeit von 45 
Jahren vorzuweisen – aber das 
65. Lebensjahr noch nicht voll-
endet – hat, wurde nicht ent-
sprochen.  
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Evaluation des Landespersonalvertretungsrechts steht an

Tief greifende Änderungen lehnen die 
Personalräte aus den Reihen des BBW ab
Die Evaluation des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) steht an. Für 
den BBW Grund genug, Meinungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge 
der Betroffenen abzufragen und mit Vertretern der Fachgewerkschaften 
und Fachverbände am 2. März 2020 in der BBW-Geschäftsstelle in Stutt-
gart zu beraten. Fazit dieser Besprechung: Tief greifende Änderungen 
lehnen die Personalräte aus den Reihen des BBW ab, insbesondere Bestre-
bungen der Arbeitgeberseite, die Evaluation schwerpunktmäßig unter dem 
Kostenaspekt anzugehen.   

Das LPVG wurde in der jetzt 
vorliegenden Form am 27. No-
vember 2013 mit der Mehrheit 
der damaligen grün-roten Koa-
lition verabschiedet. Der BBW 
hatte damals die Novelle zwar 
begrüßt, zugleich aber bedau-
ert, dass die erweiterten Mit-
spracherechte nicht weit ge-
nug gingen. Anders sah es die 
damalige Opposition von CDU 
und FDP. Ihr gingen die Mit-
spracherechte der Personalver-

tretungen zu weit. Zudem be-
klagte sie ausufernde Kosten. 
Ähnliche Bedenken hatten der 
Kommunale Arbeitgeberver-
band (KAV) und der Städtetag 
angemeldet.

Ziel der damaligen LPVG- 
Novelle war es, die Mitsprache-
rechte der Personalvertretun-
gen an die veränderte Arbeits-
welt im öffentlichen Sektor an-
zupassen. Diese blieb allerdings 

weit hinter dem im Koalitions-
vertrag von Grünen und SPD 
formulierten politischen Ziel 
zurück, insbesondere auch hin-
ter dem von der SPD als vor-
bildlich eingestuften LPVG von 
Nordrhein-Westfalen, das den 
Personalvertretungen weit 
umfassendere Mitspracherech-
te einräumt. Und so hatte der 
BBW der Landesregierung da-
mals auch vorgehalten, sie sei 
ihrer Zielsetzung nur bedingt 
nachgekommen und habe die 
Chance nicht genutzt, die bis-
herige Struktur des LPVG um-
fassend zu novellieren und 
sämtliche Beteiligungstatbe-
stände der Anhörung, Mitwir-
kung und eingeschränkten 
Mitbestimmung in die volle 
Mitbestimmung zu überfüh-
ren. Trotz dieser Grundsatz-
kritik bewertet der BBW die 
LPVG-Novelle in weiten Teilen 

auch positiv, beispielsweise die 
ausgeweiteten Beteiligungs-
rechte oder die Neuregelung 
für Freistellungen. 

Entsprechend positiv fiel auch 
jetzt die Bewertung des LPVG 
durch die Fachgewerkschaften 
und Fachverbände des BBW 
aus. Änderungen wünscht man 
sich im Detail, keinesfalls je-
doch ein Zurückschrauben bei 
der Größe der Personalvertre-
tungen, bei den Freistellungen 
und den Mitbestimmungstat-
beständen. Die Anzahl der Per-
sonalvertretungen wurde 
durchweg als insgesamt aus-
reichend und angemessen be-
wertet. Bewährt habe sich 
auch die Entwicklung der Frei-
stellungen. Freistellungen wür-
den dringend benötigt, um die 
zahlreichen Aufgaben mit der 
gebotenen Sorgfalt erledigen 
zu können. Auch die Anwen-
dungsbreite des ausgeweite-
ten förmlichen Initiativrechts 
in allen Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsangelegenheiten 
wurde als gut und richtig be-
wertet.

Mit Sorge betrachten die BBW-
Vertreterinnen und -Vertreter 
Bestrebungen auf Arbeitgeber-
seite, eine Evaluation des LPVG 
unter dem Kostenaspekt anzu-
stoßen. „Das ist der falsche 
Weg“, war die einhellige Mei-
nung. Speziell die mögliche 
Anzahl an Freistellungen dürf-
te nicht gekürzt werden, auch 
wenn diese nicht in vollem 
Umfang ausgeschöpft würden. 
Ein Grund dafür sei häufig ge-
nug Rücksicht auf die Kollegin-
nen und Kollegen, die – weil in 
der Regel kein Personalersatz 
erfolgt – die Arbeit eines frei-
gestellten Personalratsmit-
glieds miterledigen müssen.  
 

©
 B

BW
 (2

)

 < Sie haben sich am 2. März in der BBW-Geschäftsstelle mit der Evaluation des LPVG beschäftigt: DPolG-Landesvor-
sitzender Ralf Kusterer; Monika Haas, BDR; Rainer Schmucker, juristischer Referent beim BBW; Andrea Gallasch, 
DSTG; Frank Bolay, BTBkomba, Michaela Gebele, stellvertretende BBW-Vorsitzende. Nicht im Bild: Jörg Sobora, 
PhV (von rechts)
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Philologenverband zum Umgang mit Coronavirus und zur Hygiene an Schulen

Schulen in die Lage versetzen,  
Hygiene empfehlungen des  
Robert Koch-Instituts einzuhalten
Der Philologenverband Baden-
Württemberg begrüßt, dass 
das Kultusministerium, die Ge-
sundheitsämter und das Ro-
bert Koch-Institut rechtzeitig 
zum Schulbeginn nach den Fa-
schingsferien wichtige und kla-
re Handlungsanweisungen 
zum Umgang mit dem Corona-
virus an die Schulen in Baden-
Württemberg herausgegeben 
haben.

Der Verband der gymnasialen 
Lehrkräfte sieht aber gravie-
rende Probleme bei der Umset-
zung der von Gesundheits-
experten geforderten Hygiene-
maßnahmen: Viele Schulen 
seien nicht hinreichend ausge-
stattet, diese einfachen Prä-
ventionsmaßnahmen umzu-

setzen: Das geforderte gründli-
che Händewaschen mit war-
mem Wasser und Seife sei  
vielerorts gar nicht möglich. 
Auf den meisten Schultoiletten 
stünden nämlich in der Regel 
weder warmes Wasser noch 
ausreichend Seife zur Verfü-
gung. Häufig seien entweder 
elektrische Handtrockner im 
Einsatz, die die Keime per Ge-
bläse in der Luft verteilen, oder 
Papiertücher, die viel zu häufig 
nach kürzester Zeit aufge-
braucht seien, oder alternativ 
waschbare Stoffhandtücher 
auf Rollen. Desinfektionsmittel 
für die Hände gebe es nur an 
den wenigsten Schulen. 

Selbst wenn es entsprechende 
Spender gäbe, wären diese bei 

400 bis 1 000 Schülerinnen 
und Schülern sehr schnell 
leer. Das heißt, die Haus-
meister müssten sich wäh-
rend des Schultags darum 
kümmern und der Schulträger 
das Material in ausreichender 
Menge zur Verfügung stellen. 
Auch die Reinigung der Räum-
lichkeiten werde oft nach dem 
System „je schneller, desto 
besser – Hauptsache möglichst 
preiswert“ durchgeführt, was 
nicht die Schuld der Reini-
gungskräfte sei. Ursache dafür 
seien die extrem kostenspa-
renden Vorgaben der Schulträ-
ger, das heißt der Städte und 
Gemeinden. Der PhV BW for-
dert deshalb, dass alle Schulen 
in Baden-Württemberg 
schnellstens in die Lage ver-

setzt werden, die Hygiene-
empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts einzuhalten. 
Warmes Wasser und Seife soll-
ten nun wirklich ein Minimum 
sein.

Hintergrundinformation: 
www.infektionsschutz.de/ 
haendewaschen.html#c6357 
 

Der aktuelle Tipp

Schneller bauen mit staatlicher Förderung 
Für den altersgerechten Um-
bau von Wohnung oder Haus 
hat das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) die Zuschüsse auf 100 
Millionen Euro erhöht. Die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) bezuschusst bauliche 
Maßnahmen in Wohngebäu-
den, mit denen Barrieren im 
Wohnungsbestand reduziert 
und die Sicherheit erhöht wer-
den. Darunter fallen beispiels-
weise der Einbau einer boden-
gleichen Dusche, das Entfernen 
von Türschwellen, Türverbrei-
terungen oder der Einbau von 
Treppenplattformliften. 

Für einzelne Maßnahmen ver-
gibt die KfW Zuschüsse in 
Höhe von zehn Prozent der för-
derfähigen Kosten (maximal 
5 000 Euro). Wer sein Haus zum 

Standard „Altersgerechtes 
Haus“ umbaut, bekommt 12,5 
Prozent der förderfähigen Kos-
ten (maximal 6 250 Euro) von 
der KfW erstattet. Falls nicht 
ausreichend Eigenmittel vor-
handen sind, kann man ein 
Modernisierungsdarlehen auf-
nehmen. Beträgt der Finanzie-
rungbedarf zwischen 10 000 
und 30 000 Euro, lässt sich die-
ser beim Kooperationspartner 
des dbb vorsorgewerk, der 
Wüstenrot Bausparkasse, mit 
dem Wohndarlehen Turbo so-
fort erfüllen.

Die Wohnungsbauprämie (ab-
gekürzt: WoP) soll noch stär-
ker den Aufbau von Eigenkapi-
tal fördern. Unterstützt wer-
den alle Bausparverträge so-
wie Sparverträge, die der Bil-
dung von Wohneigentum die-

nen. Durch die Ende 2019 be-
schlossene Anhebung der Ein-
kommensgrenzen werden 
deutlich mehr Menschen för-
derberechtigt. Ab Januar des 
kommenden Jahres wird auch 
eine höhere jährliche Sparleis-
tung von 700 Euro bei Allein-
stehenden und 1 400 Euro bei 
Verheirateten/eingetragenen 
Lebenspartnern gefördert. Ge-
förderte Bausparer erhalten 
eine Prämie von bis zu zehn 
Prozent auf die Sparbeiträge. 
WoP-berechtigt sind Beamte, 
Angestellte, Arbeiter und 
Selbstständige, die uneinge-
schränkt einkommensteuer-
pflichtig sind und unter den 
Einkommensgrenzen (zu ver-
steuerndes Jahreseinkommen 
35 000 Euro für Alleinstehende 
beziehungsweise 70 000 Euro 
für Verheiratete) liegen.

Als spezieller Mitgliedsvorteil 
werden dbb Mitgliedern und 
ihren Angehörigen (Ehe-/Le-
benspartner, Kinder, Enkel) 
beim Abschluss eines Wüsten-
rot Wohnsparen-Vertrags 50 
Prozent der Abschlussgebühr 
erlassen. Für Jugendliche und 
junge Leute (bis 24 Jahre) gibt 
es zudem einen Jugendbonus 
von bis zu 200 Euro. Wer eine 
persönliche Beratung zum Bau-
sparen, zur Baufinanzierung 
oder staatlichen Förderung 
wünscht, erfragt beim dbb vor-
sorgewerk Wüstenrot-Berater 
in Wohnnähe. Die Kundenbera-
ter des dbb vorsorgewerk ste-
hen montags bis freitags in der 
Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr un-
ter 030.40816444 zur Verfü-
gung. Informationen gibt es 
auch online unter www.dbb-
vorteilswelt.de/wohnsparen. 
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 z Jugendpolitik

Seminar B076 GB  
vom 26. bis 28. April 2020  
in Königswinter.

Dieses Seminar wird von der 
BBW-Jugend ausgerichtet und 
befasst sich mit aktuellen The-
men der gewerkschaftlichen Ju-
gendarbeit. Weitere Infos kön-
nen bei der bbw-jugend erfragt 
werden.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Rhetorik

Seminar B081 GB  
vom 3. bis 5. Mai 2020  
in Königswinter.

Im Werben für seine Meinung 
setzt sich nur durch, wer mit 
kommunikativen Fähigkeiten 
seine Argumente unterstützen 
kann. Dazu gehören die Informa-
tionsbeschaffung genauso wie 
überzeugendes Darstellen und 
vermittelndes Auftreten. Die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Seminares üben das 
freie Reden, die themenzentrier-
te Interaktion und erproben Me-
thoden zur erfolgreichen Ge-
sprächsleitung. Die Integration 
unterschiedlicher Ansichten in 
der Meinungsbildung wird dabei 
ebenso reflektiert wie die gegen-
seitige Wahrnehmung im Dialog. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Persönlichkeits
management

Seminar B111 GB  
vom 24. bis 26. Juni 2020  
in Königswinter. 

Mit Lösungskunst neue Heraus-
forderungen annehmen

Übergänge, sei es eine beruflich 
neue Aufgabe, Karriereplanung 
oder der Einstieg in eine neue Le-
bensphase, sind unterschiedliche 
Herausforderungen. Gleich ist, 
dass sie entschieden werden wol-
len und nicht selten viel Hoffnung 
und manchmal Konfliktstoffe in 
sich bergen. Neue Herausforde-
rungen wollen geplant sein, da-
mit der feste Boden nicht zur 
Rutschbahn wird. Häufig geht es 
auch darum, wie sich berufliche 
und familiäre oder persönliche 
Wünsche vereinbaren lassen. Die 
Lösungskunst ist ein kreativer An-
satz für die Problembetrachtung 
aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. Sie eignet sich auch zur Kon-
fliktbearbeitung. Dieses Seminar 
richtet sich an Menschen, die vor 
neuen Herausforderungen ste-
hen, sich verändern wollen oder 
vor schwierigen Fragen stehen 
und noch nicht so richtig wissen, 
wohin der Weg gehen soll. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Gesundheitsmanagement

Seminar B252 GB  
vom 26. bis 28. Juni 2020  
in Königswinter.

In diesem Seminar können die 
Teilnehmer ihr „persönliches Ge-
sundheitsmanagement“ erler-
nen. Als zentrale Punkte stehen 
dabei die Fragen „Umgang mit 
und Bewältigung von Stress“,  
die „richtige Ernährung“ sowie 
„Bewegung und Sport“ im Mit-
telpunkt. Zudem üben Sie, sich 
zu entspannen, erfahren haut-
nah die Bedeutung von Sport 
und Bewegung und lernen,  
warum Ernährung und Wohl-
befinden viel miteinander zu tun 
haben.

Wochenendseminar 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z Personalmanagement:  
Verwaltung der Zukunft

Seminar B115 GB  
vom 12. bis 14. Juli 2020 
in Königswinter.

Mit Vollgas ins Digitalverwal-
tungszeitalter – D-Mobilität in 
der Verwaltung und damit ver-
bundene Anforderungen und 
Veränderungen unter anderem 
in den Bereichen digitale Bürger-
kommunikation, Datenschutz 
sowie Arbeit-, Tarif-und Beam-
tenrecht in der digitalen Arbeits-
welt.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Stresskompetenz im Beruf

Seminar B116 GB  
vom 14. bis 16. Juli 2020  
in Königswinter.

Ein gutes Stressmanagement 
sollte immer zu unseren persön-
lichen Kompetenzen gehören. 
Mittlerweile ist bekannt, dass 
viele Erkrankungen stressbeding-
te Ursachen haben. Viele Men-
schen stellen eine stetige Zu-
nahme ihres individuellen 
Stressempfindens fest. Damit 
wir nicht nur gesund leben, son-
dern auch souverän und profes-
sionell handeln, ist ein bewuss-
ter Umgang mit Stress wichtig.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Persönlichkeits
management

Seminar B220 GB  
vom 24. bis 26. September 2020 
in Baiersbronn.

Achtsamkeit üben – Resilienz 
stärken

Im hektischen Alltag verlieren 

wir gerne die wichtigen Dinge 
aus den Augen. Das Dringende 
drängt sich vor. Es fällt uns gar 
nicht auf, auf was wir alles ach-
ten – und auf uns selbst? Wenn 
wir körperliche Signale wahrneh-
men, steigern wir unsere Fähig-
keit der Konzentration auf das 
Wichtige. Aufmerksamkeit heißt 
der Schlüsselbegriff. Bei diesem 
Seminar werden Techniken, die 
den Blick erweitern, Fokussieren 
auf das Wichtige sowie Acht-
samkeitsmeditationen erlernt. 
Es richtet sich an Menschen, die 
Lust haben, Neues zu entdecken 
und mit Freude auf ihren Körper 
hören wollen. Es soll den Um-
gang mit sich selbst und der  
Umwelt verbessern.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 180 Euro

n

 z Ergonomie aktiv –  
so meistern Sie gesund und 
fit den Büroalltag

Seminar B161 GB  
vom 29. September  
bis 1. Oktober 2020  
in Königswinter.

Sie haben Schultern- und Na-
ckenbeschwerden und ihre Au-
gen brennen? Kopfschmerzen 
beeinträchtigen Ihre Konzentra-
tion? Sie fühlen sich gestresst? 
Dann besuchen Sie unser Semi-
nar, damit Sie sich künftig „ge-
sund und fit bei der Büroarbeit“ 
fühlen. Richtige Ernährung, Pau-
sengestaltung, Bewegung und 
Entspannungsübungen sind 
ebenso Teil der Veranstaltung 
wie Augenübungen und vorbeu-
gende Maßnahmen gegen Rü-
cken- und Nackenbeschwerden.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

Seminarangebote im Jahr 2020
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im  
Jahr 2020 folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:
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 z Dienstrecht

Seminar B168 GB  
vom 18. bis 21. Oktober 2020  
in Königswinter. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars 
steht das Dienstrecht in Baden-
Württemberg mit Beamten 
(status)recht, Besoldungsrecht 
und Beamtenversorgungsrecht. 
Ein weiteres Thema ist das Beihil-
ferecht in Baden-Württemberg.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 198 Euro

n

 z Persönlichkeits
management

Seminar B281 CH  
vom 21. bis 23. Oktober 2020  
in Königswinter.

Die Zeit im Griff – gesundes Ar-
beiten mit einem effektiven Zeit-
management

Ein gutes Zeitmanagement wirkt 
beruhigend und hat positiven 
Einfluss auf die persönliche Lau-
ne. Menschen mit einem guten 
Zeitmanagement können leich-
ter abschalten. Außerdem wirkt 
es sich stabilisierend auf die Ge-
sundheit und die persönliche 
Leistungsfähigkeit aus. Es erhöht 
die Widerstandsfähigkeit und 
bietet Freiräume für mutige Ent-
scheidungen. 

Bei diesem Seminar wird mit ak-
tuellen Methoden und Entspan-
nungsübungen der Einstieg in 
ein persönliches Zeitmanage-
ment vermittelt.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Beteiligungsrechte  
der Schwerbehinderten
vertretung im Arbeits  
und Tarifrecht

Seminar B194 GB  
vom 10. bis 12. November 2020 
in Königswinter. 

Dieses Seminar wird vom Ar-
beitskreis Behindertenrecht im 
BBW gestaltet. 

Um Beteiligungsangelegenhei-
ten und Wächteraufgaben nach 
SGB IX rechtssicher wahrnehmen 
zu können, sind ein arbeits- und 
tarifrechtliches Grundverständ-
nis und Grundwissen zwingend 
erforderlich. Die Wahrnehmung 
von Beratungsrechten der 
Schwerbehindertenvertretung, 
zum Beispiel bei Personalent-
scheidungen oder gegenüber be-
hinderten Menschen, erfordert 
einschlägige arbeits- und tarif-
rechtliche Rechtskenntnisse.

Daneben werden im Seminar die 
Rechte der Interessenvertretung 
der Schwerbehinderten bei Stel-

lenausschreibungen und Perso-
nalauswahlentscheidungen ver-
mittelt.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

 z Persönlichkeits
management

Seminar B204 GB vom 22. bis 24. 
November 2020 in Königswinter.

Teambuilding „Wir sind ein Team 
– und das wird richtig gut!“ 

Ein Team entwickelt sich – bildet 
einen stärkeren inneren Halt 
oder driftet an den Rändern aus-
einander. Kreativität und Wert-
schätzung sind Antreiber und 
Bindeglieder. Viele denken, gute 
Arbeit geht im Team von allein. 
Es stimmt, dass gute Arbeit im 
Team anfängt, wenn die gute 
Kommunikation steigt. Dazu ge-
hört gegenseitige Loyalität und 
eine Arbeitskultur, bei der alle 
mitmachen. Wertschätzung 
setzt dann ein, wenn Erfolge er-
kannt werden und Schwierigkei-
ten zusammen bewältigt wur-
den. 

Dieses Seminar befähigt, die täg-
liche Leistung anzuerkennen. 
Jede Person hat mit Teams zu 
tun oder ist ein Teil davon. Las-
sen Sie sich inspirieren und 
schärfen Sie Ihren Blick. Auf die 

Teilnehmenden warten Aufga-
ben, mittels deren Lösungen sie 
erkennen, wie sie das Modell Er-
folgsbesprechung aktiv einset-
zen. 

Es können einzelne Personen, 
aber auch ganze Teams teilneh-
men.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

n

Über unser Seminarangebot hin-
aus bieten wir auch die Möglich-
keit, über „Voucher“ Seminare der 
dbb akademie zu buchen. Mit die-
sen Gutscheinen besteht die 
Möglichkeit, vergünstigt an Semi-
naren des offenen Programms 
der dbb akademie teilzunehmen.

Interessenten informieren sich 
auf der Homepage der dbb aka-
demie (www.dbbakademie.de) 
bei den Seminaren im „offenen 
Programm“ (Kennbuchstabe „Q“ 
vor der Seminarnummer) und 
fragen dann beim BBW nach, ob 
für diese Veranstaltung Voucher 
zur Verfügung stehen. Unab-
hängig von dem im Seminarpro-
gramm veröffentlichten Teilneh-
merbetrag verringert sich dieser 
durch die Inanspruchnahme des 
Vouchers auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot wol-
len wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit einräumen, zu ver-
günstigten Teilnehmergebühren, 
von dem vielseitigen Seminaran-
gebot der dbb akademie Ge-
brauch zu machen. 

Die vorgestellen Seminare erfül-
len gegebenenfalls die Voraus-
setzungen zur Freistellung nach 
dem Bildungszeitgesetz Baden-
Württemberg (BzG BW), sofern 
die Inhalte entweder zur berufli-
chen oder zur ehrenamtlichen 
Weiterbildung des/der jeweili-
gen Teilnehmers/Teilnehmerin 
infrage kommen.

Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über 
Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.

Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare be-
reit. Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.
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Der Beamtenbund:
Spitze für den öffentlichen Dienst.

Der BBW – Beamtenbund Tarifunion ist die starke
Gewerkschaftsvertretung für Ihre Interessen und 
Ihre Rechte. Solidarisch, kompetent und erfolgreich.
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft
– wie mehr als 140.000 Beamte und Tarifbeschäftigte
im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de . Internet www.bbw.dbb.de

BBW – weil Stärke zählt.
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